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Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 UVPG über die  

Feststellung der UVP-Pflicht  

 

für ein Vorhaben der Fa. RRB Rohstoffrecycling Bergheim GmbH am Standort 

 Bergheim, Walter-Gropius-Str. 38, Gemarkung Paffendorf, Flur 11 und 6, Flurstücke 635  und 

199 

 

gem. § 16 i.V.m. § 6  des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionschutzgesetz –BImSchG) i.V.m. §§ 1 und 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV  zur 

wesentlichen Änderung der Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Abfällen und 

Metallen in Bergheim 

 

Amt für Umweltschutz und Kreisplanung 

Az.: 70-6/05/0005/18/Sg, Bergheim 

16.01.2019 

Die Firma RRB Rohstoffrecycling GmbH betreibt auf dem Gelände Walter-Gropius-Str. 38, 50126 

Bergheim auf Grundlage der BImSchG - Genehmigung vom 31.03.2008 der Bezirksregierung Köln 

einen Schrottplatz. Dieser Betrieb soll erweitert und an den Stand der Technik angepasst werden. 

Hierzu ist eine Erweiterung der Betriebsfläche, die Errichtung weiterer Lagerboxen und einer Halle 

zur Aufstellung einer stationären Deckelpresse sowie die Aufstellung einer mobilen Deckelpresse im 

Außenbereich vorgesehen. Weiterhin soll der Abfallkatalog erweitert werden. 

Die Anlage ist in der Anlage 1 des UVP unter der Nummer 8.7.1.2 gelistet, daher ist eine stand-

ortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP- Pflicht gem. § 9 Abs. 2 UVPG durchzuführen. 

Gem. § 9 Absatz 2 Nr. 2 UVPG besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung, sofern die Änderung keine zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann; gem. § 9 Absatz 4 UVPG gilt für die 

Vorprüfung bei der Änderung § 7 UVPG entsprechend. Die folgenden Kriterien der Anlage 3 des UPVG 

wurden bei der Vorprüfung beachtet, soweit sie auf das Vorhaben anwendbar sind:  

- Größe des Vorhabens 

- Nutzung natürlicher Ressourcen, Wasser, Boden, Natur und Landschaft  

- Erzeugung von Abfällen 

- Umweltverschmutzung und Belästigung 

- Unfallrisiko 

- Standort des Vorhabens 

Die durchgeführte Beurteilung ergibt, dass die möglichen Auswirkungen nicht erheblich sind. Ich 

stelle daher gemäß § 5 Absatz 1 UVPG fest, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG nicht 

selbstständig anfechtbar.  

Im Auftrag  

gez.  

Reinders 
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Haushaltssatzung der Stadt Pulheim für die

Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung gültigen Fas-

sung hat der Rat der Stadt Pulheim mit Beschluss vom 18.'12.2018 folgende Haushaltssatzung eriassen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden

vonussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufuiendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu

leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erqebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufr,rrendungen auf

im Finanzplan mit

für das Jahr 20,19 für das Jahr 2020

159.881.250 EUR 176.575.170 EUR

161.835,690 EUR '169.409.420 EUR

für das Jahr 20i9 für das Jahr 2020

für das Jahr 2020 auf

4.625.'l'10 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal- 150.801.420 EUR 167.203.590 EUR

tungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Venrval- 145.601,450 EUR 149.481.120EUR

tungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lnvestitionstätig- 15.418.380 EUR 17.793.590 EUR

keit und der Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lnvestitionstätig-

keit und der Finanzierungstätigkeit auf 38.528.380 EUR 35.516.060 EUR

festgesetzt.

sz

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für das Jahr 2019 auf

5.403.900 EUR

festgeseEt.
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§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von lnvestitionsauszahlungen in künftigen

Jahren erfordedich ist, wird

festgeseEt.

§4

Die lnanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird

für das Jahr 2019 auf
'12.895.000 EUR

für das Jahr 2019 auf

1.954.440 EUR

für das Jahr 2019 auf

15.000,000 EUR

für das Jahr 2020 auf

15.380.000 EUR

für das Jahr 2020 auf

O EUR

fürdas Jahr 2020 auf
'15.000.000 EUR

lestgesetzt.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird

festgesetzt.

§6

Die Steueßätze frir die Gemeindesteuem werden wie folgl festgesetzt:

für das Jahr 2019 für das Jahr 2020

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(GrundsteuerA) auf 300 v.H. 290 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 565 v.H. 555 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 485 v.H. 475 v.H.
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§7

Entfällt.

§8

1. Stellenplan

Soweit im Stellenplan der Vermerk ,künftig wegfallend' (k.w.) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser

Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk ,,künftig umzuwandeln' (k.u.) angebracht ist, ist jede freiwerdende Beamten-

oder Tarilbeschäftigtenstelle In eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

2. Planstelleneinweisung

Wird einem Beamten / einer Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er / sie mit Rückwir-

kung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er / sie während dieser Zeit

die 0bliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Plan-

stelle, in die er / sie eingewiesen wird, besetzbar war.

3. Sperrvermerke

3.,l. Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Die Verfügung der nachstehenden HaushaltsansäEe bedarf der Zustimmung des Haup! und Finanzausschusses

oder des Rates:

Produkt 02 07 0'l 
"Gefahrenabwehr und -vorbeugung", Auftragssachkonto M 32880001

Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in der Feuerwehr, Auszahlung Erurerb be-

wegliches Anlagevermögen > 410€ netto , '10.000 €

Produkt 02 07 01 ,Gefahrenabwehr und -vorbeugung", Auftragssachkonto M 32880005

Beschaffung von Dienst- und SchuEkleidung Feuerwehr, Auszahlung Enrverb bewegliches Anlagevermögen <

Produkt 03 01 01 ,Grundschulen',

Unterhaltung/Beschaffung < 60 € netto OGS,.,....................... ...2.000 €

Produkt 03 0'l 01 ,Grundschulen", Auftragssachkonto M 26190500

Erueiterung Christinaschule Stommeln, Auszahlung Baumaßnahme ...... ............370.000 €

Produkt 03 01 0'l ,Grundschulen', Auftragssachkonto i/ 26200200

Enveiterung GGS Sinthem/Geyen, Auszahlung Baumaßnahme...... 100.000 €
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Produkt 03 01 0'l 
"Grundschulen", 

Auftragssachkonto M 40880047

Enrveiterung OGS, Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € netto .......... ...... 22.000 €

Produkt 03 01 01 
"Grundschulen', 

Auftragssachkonto M 40880047

Erweiterung OGS, Abschreibungen GWG/Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € netto ...,,....... 6.000 €

Produkt 03 01 01 ,Grundschulen', Auftragssachkonto M 40193003

Koplbuche in der Escher Str., Eßtausstaftung, Enrverb bewegliches Anlagevermögen > 410 € netto .. 89.600 €

Produkt 06 01 01 ,,Förderung von Kindem in Tagesbetreuung', Auftragssachkonto lV 26'190309

Bau einer 6gruppigen Kita im BP 'l 14, Auszahlung Baumaßnahme...... .............. 614.000 €

Produkt 08 03 01 ,Bäderlandschaft', Auftragssachkonto M 26190502

Baby-/Kinderbecken Aquarena, Auszahlung Baumaßnahme 427 .000 €

3.2. Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Die Verfügung der nachstehenden HaushaltsansäEe bedarf der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses

oder des Rates:

Produkt 02 07 01 ,Gefahrenabwehr und -vorbeugung"

Produkt 03 01 01 "Grundschulen',
Unterhaltung/Beschaffung < 60 € netto 0GS,,,,,,,,,................. ...2.000 €

Produkt 03 01 01 
"Grundschulen', 

Auftragssachkonto M 26190500

Emeiterung Christinaschule Stommeln, Auszahlung Baumaßnahme ...... .,.,,....,.,400.000 €

Produkt 03 01 01 ,Grundschulen", Auftragssachkonto M 26200200

EMeiterung GGS Sinthem/Geyen, Auszahlung Baumaßnahme ...,,, 100.000 €

Produkt 03 01 01 
"Grundschulen", 

Auftragssachkonto M 40880047

Eniveiterung OGS, Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € netto............... . 22.000 €

Produkt 03 01 01 ,Grundschulen", Auftragssachkonto M 40880047

Erueiterung 0GS, Abschreibungen GWG/Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € netto ............ 6.000 €

Produkt 03 01 01 ,,Grundschulen", Auftragssachkonto M 40193003

Koplbuche in der Escher Str., Eßtausstattung, EMerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € nett0..26.000 €
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Produkt 06 01 01 
"Förderung 

von Kindem in Tagesbetreuung", Auftragssachkonto M 26190309

Bau einer 6-gruppigen Kita im BP 1 14, Auszahlung Baumaßnahme...... ........,.. 2,456,000 €

Produkt 06 0'l 0'l 
"Förderung 

von Kindem in Tagesbetreuung", Auftragssachkonto M 512000300

Einrichtung einer O-gruppigen Kita im BP 114, Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € netto . 336.000 €

§e

Zur flexibleren Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

l. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1 .1 Im Ergebnis- und Finanzplan sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO und bedürfen der vorhengen Zu-

stimmung des Rates

a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie'10 v.H. des (fortgeschnebenen) Haushalts-

ansatzes überschreiten. Übenschreitungen bis zu 50.000 € sind, unabhängig von der Höhe des (fortge-

schriebenen) HaushaltsansaEes, unerheblich.

b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie 50.000 € im Einzelfall überschreiten.

1.2 Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zur Leistung an Dritte füh-

ren.

1.3 ÜUer- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich im Jahresabschluss ergeben, wer-

den im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat genehmigt und bedürfen keiner beson-

deren Beschlussfassung mehr.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Die in einem Amtsbudget enthaltenen zahlungswirksamen ordentlichen Aufirendungen werden mit Ausnahme

der zentralen Geschäftsaufwendungen ungeachtet der Höhe grundsäälich ftir gegenseitig deckungsfähig er-

klärt; soweit eine Deckung im Amtsbudget nicht eneicht werden kann, gelten die zahlungswirksamen ordentli-

chen Aufrrvendungen eines Dezernatsbudgets für gegenseitig deckungsfähig. Von der gegenseitigen De-

ckungsfähigkeit ausgenommen sind Konten, die für einseilig deckungsfähig erklärt wurden (vgl. Register 23,

Ziffer 6 der Anlagen zum Haushaltsbuch).

2.2 Für einseitig deckungsfähig erklärte Konten (vgl. Register 23, Ziffer 6 der Anlagen zum Haushaltsbuch) sind

innerhalb ihres AmtsJDezematsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Die Ausführungen unter den Ziffem 2.1 - 2.2 gellen analog für die konespndierenden Konten aus dem Fi-

nanzplan.
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2.4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden mit Ausnahme der intemen Leistungsvenechnungen innerhalb

eines Amtsbudgets ungeachtet der Höhe für gegenseitig deckungsfähig erklärt; soweit eine Deckung im

Amtsbudget nicht eneicht werden kann, gelten die zahlungsunwirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der

intemen Leistungsverrechnungen eines Dezernatsbudgets für gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen für inteme Leistungsverrechnungen eines Amtsbudgets werden ungeachtet der Höhe für ge-

genseitig deckungsfähig erklärt; soweit eine Deckung im Amtsbudget nicht eneicht weden kann, gelten die

Aufivendungen für inteme Leistungsvenechnungen eines Dezematsbudgets für gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus können Aufri/endungen für interne Leistungsvenechnungen eines Amtsbudgets einseitig

durch zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen ernes Amtsbudgets gedeckt werden; soweit eine De-

ckung im Amtsbudget nicht erreicht weden kann, können zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen ei-

nes Dezematsbudgets einseitig zur Deckung herangezogen werden. Die konespondierenden Auszahlungen

aus lfd. VeMaltungstätigkeit der Deckungskonten werden in Höhe der Deckung gesp€nt.

Soweit durch eine periodengerechte Abgrenzung im Jahresabschluss ein Finanzmittelbedarf im laufenden

Jahr entsteht, der in dieser Höhe tatsächlich im Vorjahr eingespart wurde, gilt diese Mehrauszahlung nicht als

über- bzw. außerplanmäßige Auszahlung.

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Finanzmasse werden ungeachtet der Höhe für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. Darüber hinaus dürfen Mehrerträge und l/ehreinzahlungen für Mehraufr,rrendungen und

Mehrauszahlungen veMendel werden. Umgekehrt führen aber auch lvlindererträge und -einzahlungen zu

Minderaufwendungen und -auszahlungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütem (60 € - 410 € netto), die im Teilli-

nanzplan unter der Position ,Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen' veranschlagt

sind, werden innerhalb des gleichen Produktbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklä(. Davon ausge-

nommen sind dursh Zuwendungen flnanzierte lnvestitionen.

2,9 Die Auszahlungssachkonten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb deßelben investi-

ven Maßnahme (M-Auftrag) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine Zuwendung ftir die im

Haushaltsplan ausgewiesene Veranschlagung ausgewiesen ist. Das Sachkonto für den Erwerb von gering-

wertigen Wirtschaflsgütem (60 € - 4'10 € netto) kann nur durch das Sachkonto für den Enrrerb von Betriebs-

und Geschäftsausstattung (> 410 € netto) innerhalb derselben investiven Maßnahme gedeckt werden, soweit

die Deckung des zusätzlichen Abschreibungsaufwands für die geringwertigen Wirtschaftsgüter durch die Er-

träge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale gewährleistet ist.

3. Mehr-und Mindererträge/.zahlungen

3.1 Die im Rahmen derjeweiligen Amtsbudgets ezielten l\ilehrerträge und konespondierenden Mehreinzahlun-

gen des konsumtiven Bereichs dürfen für Mehraufwendungen und damit konespondierenden lVlehrauszah-

lungen veMendet werden. Hiervon ausgenommen werden nicht zahlungswirksame Erträge. Voraussetzung

hierfür ist, dass sich der Saldo des Amtsbudgets nicht ändert,

Umgekehrt führen aber auch lr/indererträge und -einzahlungen zu Minderaufwendungen und -auszahlungen.

2.7

2.8

t.o
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3.2 lm investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb

derselben investiven Maßnahme (M-Auftrag). Umgekehrt führen aber auch Mindereinzahlungen zu Minder

auszahlungen innerhalb derselben investiven Maßnahme (M-Auftrag).

4. Regelungen zu Ziffer 1.1

Die Regelungen der Ziller 1.1 greifen in den vorstehend unter Ziffem 1.2 bis 3 beschriebenen Fällen nicht, soweit

das entsprechende Konto über einen (fortgeschriebenen) HaushaltsansaE verfügt.

5. Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke gemäß § 21 Abs. I und 2 und § 22 Abs. l und 3 GemHVO (vgl. Register 23, Ziffer 6 der

Anlagen zum Haushaltsbuch) sind Bestandteil des Haushaltsplans,
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssauung mit ihren Anlagen tir die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hiermil öffentlich

bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver

waltungsbehörde in Bergheim mit Schreiben vom 19.12.20'18 angezeigt worden. lVit Schreiben vom '15.01.2019

wurde die Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 SaE 3 GO NRW verküzt.

Die HaushaltssaEung mit ihren Anlagen kann ab 23.01.2019

montags bis freitags während

der Dienststunden, und zwar von 8.30 bis 12.00 Uhr

und zusäElich donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr

im Rathaus Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Zimmer 0.15, eingesehen werden.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass die VerleEung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für

das Land Nordrhein-Westfalen (G0 NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung

nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher genigt und dabei die verlezte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt,

,r,,,,.,r,/s'o.,t. to,,15
Der Bürgermeister

§-L tZ.a;..L-,

Frank Keppeler
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